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Beschreibung des Systems zur Vergütung des Aufsichtsrats (Tagesordnungspunkt 6)

Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats soll, wie bisher auch, als reine Festvergütung ausge-
staltet werden. 

Die Gewährung einer Festvergütung entspricht der überwiegenden Praxis in vergleichbaren  
Gesellschaften in Deutschland und hat sich bewährt. Eine feste Vergütung ohne variable erfolgs- 
bezogene Vergütungskomponente gewährleistet, dass der Aufsichtsrat losgelöst von dem kurz-
fristigen Unternehmenserfolg seine Kontroll- und Beratungsfunktion auf eine unabhängige Weise 
ausüben kann. Insbesondere werden für den Fall schwieriger Unternehmenslagen, in denen die  
Arbeitsbelastung der Aufsichtsratsmitglieder regelmäßig steigt, keine Fehlanreize durch eine sich 
dann gegebenenfalls verringernde Vergütung gesetzt. Die Festvergütung leistet so einen mittel- 
baren Beitrag zur langfristigen Entwicklung der Gesellschaft. Das Modell der Festvergütung ent-
spricht auch der Anregung G.18 Satz 1 des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK).  
Entsprechend der Empfehlung G.17 des DCGK wird zudem der höhere zeitliche Aufwand des Vor-
sitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats durch eine entsprechende zu- 
sätzliche Vergütung angemessen berücksichtigt. 

Die Festvergütung für die Tätigkeit im Aufsichtsrat ist jeweils vier Wochen nach Ablauf eines Ge-
schäftsjahres fällig. Bei unterjährigen Wechseln im Aufsichtsrat erfolgt die Vergütung zeitanteilig.  
Die Splendid Medien AG trägt die auf jedes Mitglied des Aufsichtsrats entfallenden Versicherungs-
prämien für eine Vermögensschadenshaftpflichtversicherung über eine Versicherungssumme von 
bis zu 10.000.000,00 EURO. 

Die Vergütung für den Aufsichtsrat wird regelmäßig, jedoch mindestens alle vier Jahre vom Auf-
sichtsrat sowie vom Vorstand überprüft. Bei geplanten Änderungen, sonst spätestens alle vier Jahre, 
wird der Hauptversammlung die Vergütung (und das Vergütungssystem) für den Aufsichtsrat zur 
Beschlussfassung vorgelegt.

Das Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder entspricht den gesetzlichen Vorgaben und  
berücksichtigt vollumfänglich die Vorgaben des DCGK. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen:

 a) § 22 der Satzung wird geändert und wie folgt neu gefasst:

  „(1) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält eine feste Vergütung. Diese beträgt jährlich  
45.000,00 EURO für den Vorsitzenden des Aufsichtsrats, 35.000,00 EURO für seinen Stellver-
treter und 25.000,00 EURO für die übrigen Aufsichtsratsmitglieder. Die Vergütung ist vier  
Wochen nach Ablauf des Geschäftsjahres fällig. Aufsichtsratsmitglieder, die nur während  
eines Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat angehören, erhalten die Vergütung gemäß 
Absatz 1 Satz 2 zeitanteilig; dabei erfolgt eine Aufrundung auf volle Monate. 



2 3 

  (2)  Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind in eine von der Gesellschaft zugunsten der Mitglieder  
des Vorstands und des Aufsichtsrats zu marktüblichen Bedingungen abgeschlossene 
Vermögensschadenshaftpflichtversicherung über eine Versicherungssumme von bis zu 
10.000.000,00 EURO einbezogen. Die Prämien hierfür entrichtet die Gesellschaft. 

  (3)  Jedem Mitglied des Aufsichtsrates werden die ihm bei Wahrnehmung seines Amtes entstan-
denen Auslagen ersetzt. Darüber hinaus wird den Mitgliedern des Aufsichtsrats ein eventuell 
auf den Auslagenersatz bzw. die Aufsichtsratsvergütung entfallender Umsatzsteuerbetrag  
gezahlt, soweit sie berechtigt sind, der Gesellschaft die Umsatzsteuer gesondert in Rech- 
nung zu stellen und dieses Recht ausüben.“

 b) Die Aufsichtsratsvergütung für das Geschäftsjahr 2021 bestimmt sich für die Zeit vom 1. Januar 2021  
bis zur Eintragung dieser Satzungsänderung in das Handelsregister nach der derzeitigen  
Satzungsregelung sowie für die Zeit ab der Eintragung dieser Satzungsänderung in das Handels- 
register bis zum 31. Dezember 2021 nach der unter lit. a) dieses Tagesordnungspunktes genann-
ten Regelung, wobei die in diesen beiden Regelungen vorgesehenen Beträge jeweils im Verhält-
nis der Zeit gekürzt werden. Ab dem Geschäftsjahr 2022 bestimmt sich die Aufsichtsratsvergü-
tung allein nach der unter lit a) dieses Tagesordnungspunktes genannten Satzungsregelung.

 c) Das in diesem Tagesordnungspunkt 6 beschriebene Vergütungssystem für die Mitglieder des  
Aufsichtsrats unter Berücksichtigung der unter Ziffer a) vorgesehenen Neufassung von § 22 der 
Satzung wird beschlossen und bestätigt. 


